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1. Vorwort 

 
Der folgende Bericht befasst sich mit den Aufgabenbereichen und durchgeführten Maßnahmen, 

die seit Beginn des Echtbetriebes des kommunalen Ordnungs- und Verkehrsdienstes der Stadt 

Neumünster (KOD) am 01.02.2016 wahrgenommen werden und dessen finanzielle Auswirkungen 

auf den Gesamthaushalt. 

 

Weiter soll auch ein Ausblick auf die dauerhafte Integration des KOD in die Verwaltungsstruktur 

und die damit verbundene Entwicklung und Ausweitung der Zuständigkeit in weitere 

Aufgabengebiete des Ordnungswidrigkeitenrechts gegeben werden. 

 

Der Bericht richtet sich an den Verwaltungsvorstand und die Ratsversammlung der Stadt 

Neumünster, um die positive Entwicklung im Stadtgebiet sowie die Notwendigkeit und Vorzüge 

einer dauerhaften Indienststellung des kommunalen Ordnungs- und Verkehrsdienstes 

aufzuzeigen. 

 

 

 

2. Hintergrund und Zielsetzung der Evaluation, besondere Rahmenbedingungen 
 
Aufgrund der hohen Akzeptanz bei der Bevölkerung und des bereits hohen Qualitätsstandards bei 

der Aufnahme und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten sah sich der Fachdienst Bürgerservice, 

öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) dazu veranlasst, bereits deutlich vor Ablauf des 

dreijährigen Projektplanes auf eine vorzeitige Entfristung hinzuwirken. Ziel dieser Maßnahme ist: 

 

 die Aufrechterhaltung der derzeitigen Aufklärungsrate bei der Verfolgung von 

Ordnungswidrigkeiten aller Art, 

 

 innovative Weiterentwicklung der Tätigkeitsfelder auf ggf. auch fachdienstübergreifende 

Rechtsgebiete, 

 

 autonome und opportune Eingriffsmöglichkeit der Stadt Neumünster, 

 

 dauerhafte Etablierung kommunaler Ansprechpartner für BürgerInnen im Stadtgebiet 

(Streifendienst), 

 

 langfristige Bindung von qualifizierten Vollzugskräften. 

 

 

An den Beschluss der Ratsversammlung in 2015 über die Durchführung des Projektes 

„Kommunaler Ordnungs- und Verkehrsdienst“, wurden zur Risikominimierung die Vorgaben der 

dreijährigen Befristung sowie die 100%ige Refinanzierung geknüpft. 

 

Bereits bei der Erstellung des Projektplanes wurde prognostiziert, dass derartige Vorgaben (vor 

allem in Hinblick auf die Refinanzierung) unumgänglich zu einer Verschiebung der 

Aufgabenschwerpunkte führen und trotz des Primärzieles der Prävention nur bedingt Zuspruch bei 

der Bevölkerung finden. Im Rahmen der Berichterstattung in den Stadtteilbeiräten fiel seitens der 

Bevölkerung wiederholt die Bezeichnung „Abzocke“. 

 

Nicht zuletzt bietet eine Projektbefristung nur bedingt die Möglichkeit, erfahrenes und 

qualifiziertes Personal zu halten und zu gewinnen. 
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3. Ziele und Entwicklung 

 
Das Primärziel des kommunalen Ordnungs- und Verkehrsdienstes der Stadt Neumünster (KOD) 

besteht in der Prävention von Ordnungswidrigkeiten aller Art durch stetige Präsenz. 

 

Bereits in der Planung des Projektes, insbesondere der Ausbildung der Mitarbeiter, wurde 

festgelegt, dass durch die verstärkte Präsens von uniformierten Vollzugskräften im öffentlichen 

Bereich (analog zum Streifendienst der Polizei) die Begehung von Ordnungswidrigkeiten bereits 

verhindert und das Unrechtbewusstsein der Bevölkerung durch eigene subjektive 

Gedankengänge, nicht durch Sanktionen, wieder gesteigert werden soll. 

 

Durch den personalbedingten stetigen Rückzug der Polizei aus dem klassischen Streifendienst 

musste in der Vergangenheit immer mehr festgestellt werden, dass sich die Hemmschwelle der 

Bevölkerung bei der Begehung von Ordnungswidrigkeiten (aber auch Straftaten) drastisch 

verschlechtert hat und der daraus resultierende Nachahmeffekt zu einer Fülle von Problemen für 

die Kommunen führt („Das kontrolliert ja eh keiner!“). 

 

Und an diesem Punkt setzt der Ordnungsdienst der Stadt Neumünster an und versucht in enger 

Zusammenarbeit mit der Polizei und den jeweiligen Fachdiensten eine akzeptable Grundsituation 

zu schaffen. 

 

Dazu gehört jedoch auch die flächendeckende Aufrechterhaltung des Überwachungsdrucks im 

Stadtgebiet durch die Aufnahme, Verfolgung und Sanktionierung von Ordnungswidrigkeiten. 

Durch die zeitgleiche Wahrnehmung von Ermittlungs- und Sachbearbeitertätigkeiten sowie den 

ständigen Austausch zwischen Innen- und Außendienst können Verfahren optimal und 

kosteneffizient (Einschaltung anderer Dienststellen/Landesbehörden nicht erforderlich) 

abgearbeitet werden. 

 

Unterstützt wird das Verfahren durch eine komplette digitale Aufnahme der 

Ordnungswidrigkeitenverfahren über die dienstlich gelieferten Smartphones. Eine 

Nachbearbeitung in Form von nachträglicher Erfassung der Falldaten und Beweismitteln 

(Beweisfotos) in die Fachanwendung ist nicht notwendig und schont Ressourcen. 

 

Als weiteres großes Rechtsgebiet wird der kommunale Ordnungs- und Verkehrsdienst bei der 

Androhung und Durchsetzung ordnungsrechtlicher Maßnahmen tätig (u.a. Gefahrenabwehr). Die 

Erfahrungswerte seit Beginn des Echtbetriebes im Februar 2016 zeigen, dass die Etablierung einer 

kommunalen Einsatztruppe vor allem auch fachdienstübergreifend zu einer deutlichen Steigerung 

der Effizienz von ordnungsrechtlichen Maßnahmen führt: 

 

 Feststellung eines Sachverhaltes von Amts wegen (Fachabteilung oder im Rahmen des 

Streifendienstes) oder aufgrund einer Beschwerde, 

 

 Aufklärung vor Ort, 

 

 unmittelbare Ergreifung von Maßnahmen (Rücksprache mit Fachabteilung via Smartphone 

sowie mobiler Datenaustausch) in Form eines mündlichen 

Verwaltungsaktes/Ersatzvornahme/unmittelbaren Zwanges, 

 

 stetige Nachkontrollen 

 

Die unmittelbare Androhung und ggf. Durchführung von Maßnahmen durch den kommunalen 

Ordnungs- und Verkehrsdienst vor Ort führt analog zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zu 

einem erhöhten Überwachungsdruck und soll mittel- bis langfristig zu einem deutlichen Rückgang 

der festgestellten Störungen im Stadtgebiet führen und diese bereits vor ihrer Verursachung 

beseitigen. 

 

Eine derart umfangreiche Wahrnehmung der verschiedenen Aufgabenbereiche ist jedoch nur 

unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 
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Schon während der sechsmonatigen Ausbildungsphase (01.08.2015 bis 31.01.2016) wurde auch 

besonderer Wert auf eine polizeinahe Ausbildung gelegt: 

 

 Kommunikation und zwischenmenschliche Kompetenz 

 

 Selbstbehauptung und Selbstverteidigung (Streifendienst, Sondereinsätze, Kontrollen) 

 

 Intensive Schulungen auf dem Gebiet des allgemeinen und besonderen Verwaltungsrechts 

(Rechtssicherheit) 

 

 Streifendienst 

 

 Fundierte Ortskenntnisse 

 

Die Intention zu dieser in Schleswig-Holstein bisher einmaligen Ausbildungsvariante lag darin, 

dass im weiteren Verlauf des Projektes ein möglichst breitgefächertes Spektrum von 

Eingriffsbefugnissen besteht und (vor allem bei gemeinsamen Sondereinsätzen mit der Polizei) 

eine uneingeschränkte Zusammenarbeit möglich ist. 

 

Auf dieser Grundlage wurde den Mitarbeitern des kommunalen Ordnungs- und Verkehrsdienstes 

neben der Ernennung zu Vollzugsbeamten gemäß § 252 Landesverwaltungsgesetz (LVwG) durch 

den Oberbürgermeister der Stadt Neumünster auch das Privileg der Bestellung zu „Hilfsbeamten 

der Polizei“ gemäß § 10 Polizeiorganisationsgesetz (POG) durch das Innenministerium zuteil. 

 

Diese Bestellung berechtigt die Mitarbeiter des kommunalen Ordnungs- und Verkehrsdienstes der 

Stadt Neumünster auf vielen Rechtsgebieten analog zu den Befugnissen der Polizei zu agieren 

und u.a. 

 

 zur Durchsetzung verkehrlicher Anordnungen in den Straßenverkehr einzugreifen, 

 

 Anhaltekontrollen durchzuführen 

 

 und im Rahmen von Razzien, Demonstrationen und Großveranstaltungen entsprechende 

Defensivausrüstung (Reizstoffsprühgerät, Einsatzstock) zur Eigensicherung zu führen. 

 

Des Weiteren bildet die „Hilfsbeamteneigenschaft“ die Grundlage für die künftige Ausweitung der 

Befugnisse: 

 

 Einsatz von BOS-Digitalfunk auf dem Standard von Feuerwehr und Polizei 

 

 Inanspruchnahme von Sonderrechten durch Dienst-Kfz mit blauem 

Blinklicht/Anhaltesignalgeber zur Gefahrenabwehr. 

 

 

 

4. Organisation/Aufbau und Aufgaben 

 

Der kommunale Ordnungs- und Verkehrsdienst der Stadt Neumünster ist dem Fachdienst 

Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abteilung Straßenverkehrsangelegenheiten, 

organisatorisch angegliedert. 

 

Dieser besteht aus drei Mitarbeitern im Außendienst und einem Teamleiter im Innendienst. 

 

Durch die fachliche Nähe zum bestehenden Aufgabenfeld wurde der KOD der Arbeitsgruppe 

Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten/Verkehrsüberwachungsdienst unterstellt. 

 

Die Vorgabe der Refinanzierung führte dazu, dass bei der Wahrnehmung der Aufgaben, vor allem 

in der Anfangszeit des Projektes, die Hauptaufgabe in der Bearbeitung von 

Verkehrsordnungswidrigkeiten steht. Aufgrund der Infrastruktur im Stadtgebiet sowie der 

steigenden Tourismuszahlen (durch Holstengalerie und Designer Outlet-Center) konnte so eine 

wirtschaftliche Risikominimierung für die Stadt sichergestellt werden. 
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Das Hauptziel bestand jedoch trotzdem darin, dass sich die Kollegen des KOD im Rahmen des 

Echtbetriebes nach der Ausbildung durch Fachseminare und den praktischen 

Überwachungsbetrieb („Learning by doing“) immer weiter in andere, auch 

fachdienstübergreifende Rechtsgebiete vorarbeiten und die Refinanzierung künftig durch die 

originären Aufgabenbereiche sowie die Minimierung von Aufwendungen für die Stadt Neumünster 

durch Prävention herbeigeführt wird. 

 

Die mit Stand 01.08.17 stetig wahrgenommenen Aufgabenfelder belaufen sich auf folgende 

Kernbereiche: 

 

 Verkehrsüberwachung 

o Ruhender Verkehr (Parkraumüberwachung, Kontrolle von Fahrradfahrern) 

o Fließender Verkehr (Messbetrieb, Anhaltekontrollen) 

 

 

 Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz  

o Unerlaubte Müllentsorgung 

o Sperrmüll 

o Sondermüll 

 

 Hundekontrollen 

o Gefahrhunde 

o Leinen-/Maulkorbzwang 

o Kontrolle der Steuermarken 

o Vermüllung 

 

 Taxenkontrollen 

 

 Unerlaubte Sondernutzung 

o Schrott-/nicht zugelassene Fahrzeuge 

o Werbeanhänger/-Stände 

o Plakatierungen 

 

 Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen 

o Jugendschutz 

o Veterinärwesen 

o Lebensmittelaufsicht 

o Maßnahmen nach Psychisch-Kranken-Gesetz 

o Kontrollen Bewohnungsdichte (Zuwanderung) 

o Baustellenkontrollen 

 

 Gemeinsame Einsätze mit der Polizei Neumünster 

o Verkehrskontrollen 

o Razzien 

o Großveranstaltungen 

o Demonstrationen 

 

Auch bei einer Verschiebung der Prioritäten auf die originären Aufgabengebiete stellt die nahezu 

unerschöpfliche Bandbreite des Ordnungswidrigkeitenrechts ausreichend Möglichkeiten, die eine 

Refinanzierung auch nach einer möglichen Entfristung sicherstellt. 

 

Eine besondere Expertise bieten hierbei folgende Rechtsgebiete: 

 

 Vermögensabschöpfung bei Spielautomaten 

 

 Kontrollen im Ausschankgewerbe/Bars 

 

 Eigene Kontrollen im Großraum- und Schwerverkehr im Stadtgebiet 
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Aber auch in puncto Prävention und Präsenz in der Bevölkerung sollen die Einsatzbereiche 

erweitert werden: 

 

 Einführung eines mobilen Anlaufpunktes in den Stadtteilen (direkte Erstattung von 

Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Entgegennahme von Post für die Stadtverwaltung, 

Informationsbroschüren, rechtlicher Austausch) 

 

 Fahrradkontrollen an Schulen (in Kooperation mit der Polizei) und Schulwegen 

 

Neben der Generierung von Einnahmen durch die Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten und ordnungsrechtliche Maßnahmen ist auch zu berücksichtigen, dass die 

Maßnahmen des kommunalen Ordnungs- und Verkehrsdienst mittel bis langfristig auch zu einer 

Minderung der Aufwendungen für unterschiedliche Fachdienste der Stadtverwaltung führen 

(Stichwort: „Echte Deckungsfähigkeit“). 

 

Ein vorreitendes Beispiel bilden hierbei bereits jetzt schon die Ermittlungen bei unerlaubter 

Müllentsorgung. 

 

Durch die oftmals unmittelbare Feststellung des Verursachers können Störungen durch 

Verunreinigungen oftmals ohne den zusätzlichen Einsatz des Technischen Betriebszentrums (TBZ) 

beseitigt werden (hier: Personal- und Entsorgungskostenersparnis). Aber auch wenn eine 

Beseitigung in besonderen Fällen durch den Störer nicht möglich ist, werden die Kosten für die 

Entsorgung im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens („Auslagen der Verwaltung“) mit 

geltend gemacht und ggf. mit vollstreckt. 

 

Weiteres Potenzial für dieses Prinzip wird zur Zeit auch in den Bereichen Jugendschutz 

(Federführung = ASD) und Meldewesen/Ausländerangelegenheiten gesehen. 

 

Aufgrund der weitreichenden Befugnisse des kommunalen Ordnungs- und Verkehrsdienstes (hier 

„Hilfsbeamteneigenschaft der Polizei“) ist zusätzlich auch eine dauerhafte Ersparnis von 

Aufwendungen außerhalb des kommunalen Bereiches zu erwarten. Durch die autonome 

Eingriffsmöglichkeit der Stadt Neumünster bei originären kommunalen Aufgaben werden die 

Ressourcen des Landes Schleswig-Holstein in Form von Anforderungen der Polizei nachhaltig 

geschont. 

 

Damit soll die Stadt Neumünster, neben der Hansestadt Lübeck, langfristig auch als VorreiterIn 

bei der flächendeckenden Indienststellung von kommunalen Ordnungs- und Verkehrsdiensten im 

Land Schleswig-Holstein dienen. 

 

 

 

5. Kooperationen 

 

Gemäß §§ 35 ff des Ordnungswidrigkeitengesetzes der Bundesrepublik Deutschland in der 

Fassung vom 19.02.1987 ist für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten die 

jeweilige Verwaltungsbehörde zuständig. 

 

Hieran ist zu erkennen, dass bereits historisch die originäre Zuständigkeit in der Verfolgung und 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei der zuständigen Verwaltungsbehörde und nicht bei der 

Polizei liegt. 

 

Da es bisher jedoch kaum kommunale Vollzugskräfte gab (vor allem im Raum Schleswig-

Holstein), die dauerhaft mit Ermittlungstätigkeit und wiederkehrendem Streifendienst auf dem 

Gebiet des Ordnungswidrigkeitenrechts tätig waren, wurde die Ermittlungstätigkeit und 

Anzeigenaufnahme durch die örtlichen Polizeidienststellen wahrgenommen. 

 

Hinsichtlich der personellen Situation und der damit verbundenen Priorisierung von Aufgaben kam 

es jedoch in der Vergangenheit dazu, dass sich die Polizei nach jahrzehntelanger Unterstützung 

der Kommunen immer weiter aus dem Ordnungswidrigkeitenbereich zurückziehen musste und 

nur noch zu besonderen Zeiten tätig werden konnte. 
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Da aber ein dauerhafter Rückgang der Ordnungswidrigkeiten nur durch eine flächendeckende und 

dauerhafte Überwachung herbeigeführt werden kann, wurde die Schaffung dieses zentralen 

Instruments zur Aufnahme und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei der Stadt Neumünster 

auch durch die Polizei Neumünster sehr befürwortet. 

 

Bereits im Rahmen der Ausbildung wurde deutlich, dass sich der kommunale Ordnungs- und 

Verkehrsdienst der Stadt Neumünster zu einem engen Bindeglied zwischen Stadtverwaltung und 

Polizei entwickeln sollte. 

 

Neben umfangreichen Schulungen und Unterweisung im Rahmen der Ausbildung wird auch im 

Echtbetrieb ein sehr enges und professionelles Verhältnis beiderseits gepflegt. 

 

Dies spiegelt sich in 

 gemeinsamen Einsätzen und Kontrollen, 

 

 wiederkehrenden Dienst-/Einsatzbesprechungen, 

 

 gemeinsamen kostenfreien Einsatztrainings, 

 

 und der Überlassung von einheitlichen Dienst- und Ausstattungsgegenständen (z.B. Walkie-

Talkies bei gemeinsamen Kontrollen) wieder. 

 

Eine weiterer dauerhafter Kooperationspartner sollen vor allem auch die verschiedenen 

Fachbereiche der hiesigen Verwaltungsstruktur sein. 

 

Resultierend aus den begrenzten personellen Ressourcen sowie der Vorgabe der 100%igen 

Refinanzierung ist die Wahrnehmung von Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben durch andere 

Fachbereiche zur Zeit nur bedingt möglich. 

 

Auf lange Sicht sollen sich durch dauerhafte Kooperationen und gemeinsame 

Aufgabenwahrnehmung ständige fachdienstübergreifende Geschäftsabläufe etablieren, die (wie 

unter Punkt 4. bereits beschrieben) auch dauerhaft eine Senkung der anfallenden Gesamtkosten 

mit sich ziehen. 

 

Eine weitere zukunftsweisende Variante bezüglich möglicher Kooperationsarten bei kommunalen 

Ordnungs- und Verkehrsdiensten bietet auch der Punkt der interkommunalen Zusammenarbeit. 

 

Bereits bei der Planung des Projektes kommunaler Ordnungs- und Verkehrsdienst der Stadt 

Neumünster hat man sich an der bereits bestehenden Struktur und dem Aufbau des 

Ordnungsdienstes der Hansestadt Lübeck orientiert. Aufgrund der Professionalität und 

langjährigen Erfahrung konnte man so möglichen Problemstellungen in der Planung und den 

folgenden Geschäftsabläufen entgegenwirken, um (analog zur Ausbildung bei der Polizei) einen 

einheitlichen Ausbildungsstand zu erreichen. 

 

Im Hinblick auf die derzeitige Entwicklung bei den Kommunen und die stetig fortschreitende 

Etablierung von Ordnungsdiensten nach dem Lübecker/Neumünsteraner Vorbild (siehe hierzu 

Stadt Kiel), ist es unabdingbar, dass auf Dauer ein einheitlicher Ausbildungsstand sowie 

einheitliche Befugnisse angestrebt werden, um auch interkommunale Kooperationen (z.B. 

Austausch von Einsatzkräften für Großveranstaltungen) und somit eine entsprechende 

Kostenteilung weiter fördern zu können. 

 

Durch die in Schleswig-Holstein bisher einmaligen Befugnisse sowie das professionelle Auftreten 

des kommunalen Ordnungs- und Verkehrsdienstes der Stadt Neumünster dient dieser bereits 

jetzt als Beispiel für Projektvorlagen in anderen Kommunen und wird diesen als einer der 

Vorreiter gerne auch beratend zur Verfügung stehen. 
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6. Fallstatistik, Einnahme-/Ausgabesituation 

 

 

 

 Fallstatistik 

 

 Seit dem 01.02.16 Vor Einrichtung des KOD 

   

1) Überwachung ruhender 

Verkehr 

6168 s. Jahresberichte 32.3.2 

   

2) Überwachung fließender 

Verkehr 

9685 s. Jahresberichte 32.3.2 

   

3) Unerlaubte 

Müllentsorgung/Sperrmüll 

294 < 10 

   

4) Hundekontrollen 176 < 10 

   

5) Ordnungswidrigkeiten 

durch Fahrradfahrer 

718 ./. 

   

6) Taxenkontrollen 39 < 5 

   

7) Jugendschutzkontrollen 20 Nur im Rahmen von 

Großveranstaltungen 

8) Unerlaubte Sondernutzung 145 < 5 

   

9) Baustellenkontrolle (seit 

01.07.17) 

10 < 10 

   

10) Abschleppungen von Kfz 100 < 20 

   

11) Schrottfahrzeuge/nicht 

zugelassene Fahrzeuge 

117 < 20 

   

12) Ermittlungen für andere 

Fachdienste/Gemeinsame 

Kontrollen 

44 ./. 

   

13) Gemeinsame 

Kontrollen/Einsätze mit der 

Polizei 

18 ./. 

 

 

Info: 

Vor der Einrichtung des kommunalen Ordnungs- und Verkehrsdienstes konnten die anfallenden 

Ordnungswidrigkeiten durch die Fachdienste aufgrund der fehlenden Ermittlungs-

/Aufklärungsarbeit durch Vollzugskräfte nur bedingt bzw. gar nicht durchgeführt werden. Da in 

diesem Fall die Feststellung von Ordnungswidrigkeiten fast ausschließlich auf Anzeigen durch 

BürgerInnen beruht, müssten diese in einem Verfahren auch entsprechend als Zeugen zur 

Verfügung stehen. Die Wahrnehmung von Ermittlungstätigkeit im Außendienst war dem 

zuständigen Sachbearbeiter aufgrund des hohen zeitlichen Aufwandes nicht zuzumuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 11 - 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

Ab 01.02.16 Vor Einrichtung KOD

 

 

 

 Einnahmen 

 

Die im Rahmen der Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und ordnungsrechtlicher 

Maßnahmen erwirtschafteten Einnahmen des kommunalen Ordnungs- und Verkehrsdienstes seit 

Beginn des Echtbetriebes am 01.02.16 (bis 31.07.17) belaufen sich wie folgt (auf volle 100,00 € 

abgerundet): 

 

 

Einnahmen (ab 01.02.16)   

   

Verkehrsüberwachung/sonstige  

Ordnungswidrigkeiten 

= 333.100,00 € 

   

Verwaltungsgebühren =       300,00 € 

   

Erträge aus ordnungsrechtl. 

Maßnahmen 

=  13.500,00 € 

   

Gesamt = 346.900,00 € 
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Den o.g. Einnahmen stehen folgende Personal- und Sachausgaben entgegen (auf volle 100,00 € 

aufgerundet): 

 

Ausgaben (ab 01.02.16)   

   

Personalkosten (nach 

KGSt-Bericht 07/16) 

= 289.700,00 € 

   

Aus-/Fortbildung =  3.500,00 € 

   

Büromöbel =    5.800,00 € 

   

Ausstattungsstücke =    8.700,00 € 

   

Dienst- und Schutzkleidung =    3.700,00 € 

   

Geschäftsaufwendungen =    1.400,00 € 

   

Aufwendungen EDV =    3.500,00 € 

   

Einsatzfahrzeug VW, T6 

(Leasing) 

=    6.200,00 € 

   

Unterhaltung KFZ =       500,00 € 

   

Lizenzen OWi-GO mobil 

smart 

=    2.300,00 € 

   

Mobilfunkgebühren =    2.300,00 € 

   

TalkIP (Funk) =       200,00 € 

   

Erstattung von 

Verwarnungs-, Buß- und 

Zwangsgeldern 

=       300,00 € 

   

Gesamt = 328.100,00 € 

 

 

 

315.000,00

320.000,00

325.000,00

330.000,00

335.000,00

340.000,00

345.000,00

350.000,00

Einnahmen Ausgaben
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7. Exposé C.H. Balzer 
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8. Erfahrungsberichte/Stellungnahmen 
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9. Bisheriges Berichtswesen 
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10. Vortrag „Neuer kommunaler Ordnungs- und Verkehrsdienst“ 
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11. Epilog 

 

Die erfolgreiche Etablierung eines neuen Eingriffsinstruments wie dem kommunalen Ordnungs- 

und Verkehrsdienst ist unabdingbar mit den dazugehörigen MitarbeiterInnen verknüpft. 

 

Die erfolgreiche Umsetzung des Projektes, sowohl aufgabentechnisch als auch wirtschaftlich, ist in 

erster Linie auf die Einsatzbereitschaft und das professionelle Arbeiten der vier Kollegen 

zurückzuführen. 

 

Nicht zuletzt konnte so auch die hohe positive Resonanz bei der Bevölkerung herbeigeführt 

werden. 

 

In diesem Zuge soll die herausragende Leistung der Kollegen nochmal besonders gewürdigt 

werden. 

 

 

Neumünster, den 09.08.17 

Im Auftrag 

 

 

 

(Janßen, Arbeitsgruppenleiter 32.3.2) 


